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Selbst bestimmen – rechtzeitig 

vorsorgen 

Verbraucherzentralen bieten kostenlose Vorträge zu Patienten- 

und Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht und digitalem 

Nachlass.  

 „W oche der Vorsorge“ im September / Anmeldung erforderlich  

 Kostenlose Online-Veranstaltungen auch in NRW 

 

Die Verbraucherzentralen bieten in der Woche vom 20. bis 24. Sep-

tember 2021 kostenlose Online-Vorträge rund um die Themen Patien-

tenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und digita-

lem Nachlass an. Die Teilnahme ist nach Anmeldung kostenlos. Die 

Vorträge finden in der genannten Woche von Montag bis Freitag je-

weils um 10 Uhr, 14 Uhr und 18 Uhr statt. Alle Termine und Anmel-

dung auf www.verbraucherzentrale.nrw/woche-der-vorsorge-2021. 

 

Viele Menschen wollen selbst bestimmen, wer sie im Krankheitsfall vertritt 

oder wie ihr Lebensende aussehen soll. Allerdings scheuen sie oft den 

Aufwand, da Sie nicht wissen, worauf Sie bei der Erstellung der Dokumen-

te achten müssen. „Das Interesse der Menschen, ihre Angelegenheiten zu 

regeln, ist enorm“, sagt Verena Querling, Juristin und Pflegerechtsexpertin 

bei der Verbraucherzentrale NRW. „Mit der Woche der Vorsorge wollen wir 

dazu beitragen, dass möglichst viele Menschen informierte Entscheidun-

gen in Fragen der Vorsorge treffen können.“ 

 

Die Verbraucherzentralen bieten während der „Woche der Vorsorge“ fol-

gende Online-Vorträge an:  

Patientenverfügung: Über Ihre Behandlung bestimmen Sie 

Ein plötzlicher Unfall oder eine schwer verlaufende Erkrankung – jeden 

kann es treffen. Wer älter als 18 Jahre und einwilligungsfähig ist, kann mit 

einer Patientenverfügung für solche Fälle vorsorgen. In einer Patientenver-

fügung lässt sich festlegen, welche Untersuchungen und Behandlungen in 

bestimmten medizinischen Situationen oder für den Fall der Pflegebedürf-

tigkeit erwünscht oder nicht erwünscht sind. Die Patientenverfügung richtet 

sich sowohl an zukünftige behandelnde Ärzte, als auch an Bevollmächtigte 
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und Betreuer. Sie wird nur herangezogen, wenn eine Person nicht mehr in 

der Lage ist, ihren Willen zu äußern. Die Vorträge richten sich an Men-

schen jeglichen Alters, die über ihre medizinische Behandlung selbst be-

stimmen wollen. 

Sechs Termine zur Auswahl:  

Montag, 20.09.2021, 18 Uhr; Dienstag 21.09.2021, 10 Uhr und 18 Uhr;  

Mittwoch, 22.09.2021, 18 Uhr; Donnerstag 23.09.2021, 10 Uhr;  

Freitag 24.09.2021, 14 Uhr.  

 

Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung:  

Wer entscheidet, bestimmen Sie 

Wer nach Krankheit oder Unfall seine finanziellen und rechtlichen Angele-

genheit nicht mehr selbst regeln kann, benötigt einen Menschen, der sich 

darum kümmert. Grundsätzlich bestimmt das Betreuungsgericht, wer für 

eine nicht entscheidungsfähige Person die gesetzliche Vertretung über-

nimmt. Wer hierzu konkrete Vorstellungen hat, kann in einer Betreuungs-

verfügung festlegen, wen das Gericht auswählen soll.  

Der Patientenverfügung eine Stimme geben oder Vorkehrungen für die 

Vertretung in rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten treffen – das 

geht auch mit einer Vorsorgevollmacht. Gleichzeitig kann damit eine ge-

richtlich angeordnete Betreuung vermieden werden.  

In den Online-Vorträgen zeigen die Verbraucherzentralen, was im Einzel-

nen zu beachten ist und wo Stolpersteine liegen können. Die Vorträge rich-

ten sich an Menschen jeglichen Alters, die ihre Vertretung in rechtlichen, 

finanziellen oder gesundheitlichen Angelegenheiten selbst regeln wollen. 

Fünf Termine zur Auswahl:  

Montag, 20.09.2021 10 Uhr und 14 Uhr; Mittwoch, 22.09.2021, 10 Uhr;  

Donnerstag 23.09.2021, 14 Uhr; Freitag, 24.09.2021, 18 Uhr. 

 

Digitale Vorsorge- und Nachlassregelung:  

Was mit Ihren Daten geschieht, bestimmen Sie 

Immer mehr Menschen wickeln ihre Bankgeschäfte und andere Verträge 

online ab. Viele wichtige Vertragsdaten oder Informationen sind deshalb 

nur noch virtuell vorhanden. Bevollmächtigte und Erben haben oft keine 

Kenntnis von den Online-Accounts und den dazu gehörigen Passwörtern. 

Zusätzliche Vorsorge- und Nachlassreglungen werden daher immer wich-

tiger, damit Bevollmächtigte und Erben bei Bedarf schnell handeln können. 

Dafür kann in einer Vorsorgevollmacht oder in einem Testament festgelegt 

werden, wer Zugang zu den Daten der Online-Aktivitäten erhält und diese 

Daten in welchem Umfang verwalten soll, wenn man das vorübergehend 

oder dauerhaft nicht mehr selbst kann. 

Die Vorträge richten sich an Menschen jeglichen Alters, die über Online-

Accounts verfügen und dafür eine Regelung treffen wollen. 
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Vier Termine zur Auswahl:  

Dienstag 21.09.2021, 14 Uhr; Mittwoch, 22.09.2021 14 Uhr;  

Donnerstag 23.09.2021, 18 Uhr; Freitag 24.09.2021, 10 Uhr.  

 

 

Anmeldungen unter diesem Link: 

https://www.verbraucherzentrale.nrw/woche-der-vorsorge-kostenlose-

onlinevortraege-vom-20-bis-24-september-63260 

 

  


